
 
 
 
 
 
 
 

 
An: 
Gemeinde Helmstadt-Bargen 
Frau Beck 
Rabanstraße 14 
74921 Helmstadt-Bargen 

 
 
 

Anmeldebogen zum Erntemarkt Helmstadt 
 

Veranstaltung 

 

      

Ort 

 

      

Datum 

 

      

 
Finanzamt (PLZ-Ort) und Steuer-Nummer (freiw.) 

 

      

Betriebshaftpflicht (Gesellschaft und Versicherungsschein-Nr.) 

 

      
Standplatz (Nummer-Straße-Platz) 

 

      

 
Telefon 

 

      

Telefax 

 

      

Handy 

 

      

E-Mail 

 

      

Frontlänge (incl. Fahrerkabine/Anhängerdeichsel) 

 

      

Tiefe (Komplett aufgebaut) 

 

      

Höhe 

 

      

 
Anzahl Lichtstrom – Anschlüsse 

 

Energiebedarf 

Lichtstrom (in Kilowatt) 

 

      

Anzahl Kraftstrom – Anschlüsse 

 

      

Kraftstrom in Kilowatt 

 

      

 

Beschaffenheit: 

Schirm 
Holzstand 
Sonstige ( bitte kurze Beschreibung) 

      

 Verkaufshütte 
 Anhänger 
 Verkaufswagen  

 
Genaue Beschreibung des Warenangebots / der Dienstleistung 
 

      
 
 
 

 
Mitglied im BSM? Wenn ja, bitte angeben: Landesverband – Bezirksstelle – Mitgliedsnummer 
 

      

 

Ich versichere, dass Ich alle Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Umseitige 
Zulassungsbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie durch meine Unterschrift an. 

Ort, Datum 

 

      

Unterschrift 

 

      

 

Absender: 

Name, Vorname 

      
Straße, Hausnummer 

      
PLZ, Ort 

      



Allgemeine Bedingungen für die Zulassung zum Erntemarkt 

in Helmstadt am 18.08.2010 

 

Platzbelegung 
Der zugewiesene Standplatz, muss am Markttag spätestens um 9.00 Uhr belegt sein. 

Marktbeschicker, die nicht bis 20.00 Uhr bleiben, müssen damit rechnen, dass Sie im kommenden 

Jahr keine Zusage erhalten. 

 

Standgeld 
Das Standgeld beträgt 10,00 Euro je lfd. Meter. Das Standgeld ist im voraus zu entrichten und muss  

bis spätestens 13.08.2010 auf einem der genannten Konten bei der Gemeinde Helmstadt-Bargen 

eingegangen sein. 

Evtl. anfallende Nebenkosten (z.B. Strom, Wasser usw.) werden gesondert abgerechnet. 

Abfallbeseitigung 
Die Händler sind für die Reinhaltung der Ihnen zugewiesenen Plätze verantwortlich. Der im Verlaufe des 

Tages im Bereich des Standes/Imbissbude anfallende Müll (auch Kartonagen) muss jeder Betreiber auf 

seine Kosten beseitigen. Auf dem Marktgelände werden keine Abfallcontainer bereitgehalten. 

Bei der Gemeinde, Rabanstraße 14, Zimmer 15, können Müllsäcke bis 12.00 Uhr erworben werden. Der 

Müllsack kostet incl. Entsorgung 2,70 Euro. 

Strom 
Ein Anspruch auf Stromversorgung besteht grundsätzlich nicht. Die Gemeinde kann nur in einem 

beschränkten Umfang Strom zur Verfügung stellen. Stromverbrauch ist generell auf ein Minimum zu 

beschränken. Wer Strom benötigt, muss dies rechtzeitig anmelden oder von privater Seite (evtl. vom 

Stromversorgungsunternehmen – EnBW) beziehen. Mit der Anmeldung besteht kein Anspruch auf die evtl. 

benötigte Stromversorgung.  

Soweit Strom von der Gemeinde bezogen werden kann, wird dieser am Markttag durch den Marktmeister 

abgerechnet. 

Kaution 
Eine Kaution zur Gewährleistung der Sauberkeit nach Verlassen des Marktplatzes wird nicht erhoben. Sollte 

nach Verlassen des zugewiesenen Standplatzes durch den Marktmeister Restmüll festgestellt werden, der 

nicht in von der Gemeinde bezogenen Müllsäcken zurückgelassen wurde, muss damit gerechnet werden,  

dass  künftig keine Standplatzzusage erteilt wird. 

Abstellflächen 
Es ist nicht möglich, ihre Fahrzeuge bei den Verkaufsständen abzustellen. Bitte benutzen Sie die 

Abstellflächen des Parkplatzes am Hinterdörfer Weg (Schwarzbach-Halle/Sportgelände), Parkplatz beim 

Kinderschulweg und beim Friedhof (kostenlos). 

 

Wolfgang Jürriens 

Bürgermeister 

 

 


